
 

 

!!!Achtung!!! 

 
Gleichzeitig mit dem gewerksbezogenen LV sind auch die „Allgemeinen 

Vertragsbedingungen” rechtsgültig unterfertigt mit abzugeben. Die Anerkennung 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen” durch den Bieter ist unbedingte 
Voraussetzung für eine eventuelle Vergabe!  
 

 


